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E Sonstige Darstellungen

vorhandenes Gebäude mit Hausnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grenzsteine und Flurstücksgrenzen

Flurgrenze

mögliche Gebäudestellung (nicht rechtsverbindlich)

Höhenschichtlinien mit Höhe in m. ü. NHN (nicht rechtsverbindlich)

1-Meter-Linie

5-Meter-Linie

geplante Höhe der Straßenachse (m. ü. NHN)
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Baugesetzbuch: BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).

Baunutzungsverordnung: BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

Landesbauordnung NRW: BauO NRW  vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Art. 7 des

Gesetzes vom 26. März 2019 (GV.NRW. S. 193)

Gemeindeordnung NRW: GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202).

Planzeichenverordnung 1990: PlanzV 90 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I

S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung und des § 10 des Baugesetzbuches hat der Rat der Gemeinde

Wenden am  24.06.2020 die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 42A "Wenden - Westerberg West" als Satzung

beschlossen. Die Ausfertigung der Planurkunde entspricht dem o.g. Beschluss des Rates der Gemeinde Wenden.

Wenden, 10.07.2020

gez. Clemens                  gez. Kersting

(Bürgermeister) (Schriftführer)

Verfahrensübersicht
Aufstellungsbeschlusses gemäß
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Bebauungsplan Nr. 42A

"Wenden

-

Westerberg West "

-beschleunigtes Verfahren gem. § 13b BauGB -

Satzung der Gemeinde Wenden

vom  24.06.2020

  M.  1 : 1000

Gemeinde
Wenden

B Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet WA und WA1 (§ 4 BauNVO)

Zulässig sind:

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie

nicht störende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche , kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

Anlagen für Verwaltungen, Tankstellen und Gartenbaubetriebe.

Einzel- und Doppelhäuser

Geschoßflächenzahl als Höchstmaß (§ 16 i. V. m. § 20 BauNVO)

Grundflächenzahl (§ 16 i. V. m. § 19 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 16 BauNVO)

(Kellergeschosse sind nicht auf die Zahl der Vollgeschosse anzurechnen)

Offene Bauweise (§ 22 BauNVO)

Gebäudeoberkante als Höchstmaß in Meter über NHN (§ 16 BauNVO)

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Nicht überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 5 BauNVO)

Untergeordnete Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO, Stellplätze und Gargagen sind zulässig. Die

Höhe der Nebenanlagen und Garagen darf die Höhe des Hauptgebäudes nicht überschreiten.

   Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im Allgemeinen Wohngebiet WA wird die Anzahl der Wohnungen

in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße wie folgt begrenzt

Baugrundstück begrenzt:

bis 450 m² 1 Wohnung

451 m² und größer 2 Wohnungen

Verkehrsflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

   Öffentliche Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

   Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen

   besonderer Zweckbestimmung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

         

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier Land-

  und Forstwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB
)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen zur Gartennutzung sollen grundsätzlich von fester Bebauung,

insbesondere geschlossenen Gebäuden, freigehalten werden. Sie sind als

naturbelassene oder angelegte, mit Pflanzen bewachsene oder dem Aufenthalt im

Freien dienende Flächen anzulegen. Bauliche Anlagen und sonstige Einrichtungen

sind ausnahmsweise zulässig, sofern diese der Gartennutzung dienen. Die

Ausnahme ist daran gebunden, dass die baulichen Anlagen und sonstigen

Einrichtungen bei einer Gesamtbetrachtung einen Flächenanteil von 10% und eine

Größe von 30 m³ nicht überschreiten.

Flächen für Wald gem § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25

BauGB

Wasserdurchlässige Beläge gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

PKW Stellplätze, Zugänge und Zufahrten sind so anzulegen, dass die

Versickerungswerte für eine versickerungsfähig befestigte Fläche in Anlehnung an

das Arbeitsblatt A 138 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser

und Abfall e. V. (DWA, 2002) und an das Merkblatt für versickerungsfähige

Verkehrsflächen - MVV der Forschungsgesellschaft für Straßen- Verkehrswesen

e.V. (FGSV, 2013) von mindestens 270 l/(s*ha) im Neuzustand übertroffen

werden, wenn durch die bestimmungsgemäße Nutzung nicht mit einem Eintrag

von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist (Vorsorgepflicht gem. § 7

BBodSchG).

Ausschluss von Schottergärten und -schüttungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Flächenhafte Schotter-/ Kies-/ Splitgärten oder -schüttungen sind unzulässig. Die

nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für andere

zulässige Nutzungen benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als

Grünfläche anzulegen und zu unterhalten.

hier Waldsaumgestaltung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB:

Im Rahmen einer forstwirtschaftlichen Waldsaumgestaltung wird festgesetzt,

dass der angrenzende Wald in einem regelmäßigen Abstand von 30 Jahren auf

den Stock gesetzt wird.

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen ist eine Hecke aus einheimischen Straucharten gem. der

angefügten nicht abschließenden Pflanzliste anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird festgesetzt, dass je Baugrundstück ein

Nistkasten mit einem Einflugloch von ca. 4,5 cm errichtet wird.

       Flächen für Versorgungsanlagen sowie für Anlagen, Einrichtungen und   

       sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken  (§ 9 Abs. 1 Nr.

       12 BauGB)

    Versorgungsfläche Elektrizität (§ 9 Abs. 1 Nr. 12  BauGB)

    Sonstige Planzeichen

    Grenze zwischen Bereichen mit unterschiedlicher zulässiger Höhen der

   Gebäudeoberkante in m ü. NHN

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

       Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

C Festsetzungen gem. § 9 Abs. 4 BauGB

§ 89 BauO NW - Örtliche Bauvorschriften:

1.   Dächer

1.1 Dachform - Dachneigung

a) Für die Hauptgebäude sind Satteldächer, Walm- und Zeltdächer und Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung

von 25° bis 52° (einschl.) zulässig.

b) Pultdächer sind mit einer Dachneigung von 7° bis 20° zulässig.

c) Zur Verbesserung kleinklimatischer Verhältnisse und zur Regenwasserrückhaltung sind Flachdächer mit Dachbegrünung auf min. 2/3 der

Dachfläche ebenfalls zulässig.

Die gegenüberliegenden Dachflächen eines Gebäudes müssen den  gleichen Neigungswinkel aufweisen.

Für  untergeordnete Bauteile, Nebenanlagen, Garagen sowie überdachte Stellplätze sind abweichende Dachformen und -neigungen zulässig.

1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind bis zu einer Gesamtlänge von 2/3 der Firstlänge je Dachseite (Traufseite) zulässig und müssen

einen seitlichen Abstand von mindestens 1,50 m von der Außenwand einhalten.

1.3 Für die Dacheindeckung sind folgende Farben zulässig:

-dunkelbraun ähnlich Nr. 8011, 8014,  und 8017 der RAL 840 HR,

-dunkelgrau ähnlich Nr. 7005, 7015, 7016, 7024 und 7026 der RAL 840 HR,

-schwarz ähnlich Nr. 5004, 8022, 9004, und 9011 der RAL 840 HR.

Die Dacheindeckung ist durch Vorlage eines Musters mit dem Bauamt Wenden abzustimmen.

1.4 Material

Zur Dacheindeckung sind glänzende, reflektierende oder spiegelnde Materialien und Oberflächen unzulässig.

Ausnahmen:

- Anlagen zur Sonnenenergienutzung (z. B. Sonnenkollektoren oder Solarzellen),

- Dacheindeckungen mit lebendem Grün (Dachbegrünungen),

- Dachflächen aus Glas bis zu 30 qm,

- senkrechte Außenwände von Dachaufbauten, wenn sie die gleiche Farbe wie die Außenwände des Gebäudes aufweisen.

2. Außenwände

Zulässig sind folgende Materialien, Oberflächen und Farben:

- weißer bis sandgelber Putz, Beton/Sichtbeton und weißer bis sandgelber Klinker ähnlich Nr. 1000 - 1002, 1013 - 1015, 7035, 9001, 9002,

9010 und 9018 der RAL 840 HR,

- helles Holz, weiß bis lichtgrau ähnlich Nr. 1013, 1014, 7035, 9001, 9002, 9010 und 9018 der RAL 840 HR oder naturfarben

- schwarzes bis dunkelbraunes Holz (nur an den Giebelseiten vom First bis zu 1 Meter unterhalb der Traufe oder als Ständerwerk eines

Fachwerkes),

- dunkelgrünes Holz ähnlich der Nr. 6002, 6005, 6009 und 6028 der RAL 840 HR (nur an den Giebelseiten vom First bis zu 1 Meter unterhalb

der Traufe),

- Schiefer (dunkelgrau bis schwarz),

- Kalksandsteinsichtmauerwerk (naturfarben).

Glänzende, reflektierende oder spiegelnde Materialien und Oberflächen sowie Verkleidungen aus Kunststoff oder Metall sind unzulässig

Ausnahmen:

- Anlagen zur Sonnenenergienutzung (z.B. Sonnenkollektoren oder Solarzellen)

- Werbeanlagen an der Stätte der Leistung bis zu 4 qm, maximal 10 % der die Werbeanlage tragenden Außenwand,

- für untergeordnete Bauteile sowie als gestalterische Elemente (kleiner als 10% der jeweiligen Außenwandfläche) sind vorbewittertes Kupfer

und vorbewittertes Zink zulässig,

- für Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze sind abweichende Materialien und Oberflächen zulässig,      jedoch keine

glänzenden, reflektierenden oder spiegelnden Materialien oder Oberflächen

- für Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze ist schwarzes bis dunkelbraunes Holz zulässig.

Standorte für Abfallbehälter

Standorte für Abfallbehälter auf privaten Grundstücken, insbesondere Gemeinschaftsanlagen, sind, soweit sie vom öffentlichen Verkehrsraum

direkt einsehbar sind, durch begrünte Sichtschutzwände abzuschirmen oder mit ausreichend hohen Hecken (aus heimischen Laubgehölzen)

abzupflanzen.

D Hinweise

Denkmalschutz

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber

auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen

und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde

als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL- Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Telefon-Nr.: 02761 93750, Fax-Nr.: 02761

937520) unverzüglich anzu- zeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16

Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschafts- verband Westfalen-Lippe

ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§16

Abs. 4 DSchG NW).

Entwässerung privater Grundstücke

Das anfallende Niederschlagswasser im WA1 ist auf den jeweiligen Baugrundstücken zurückzuhalten und gedrosselt in den

Regenwasserkanal abzuleiten. Die Mengenbegrenzung für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Kanal beträgt 55 l/s/ha.

Die Art der Anlage zur Regenwasserrückhaltung (ober- oder unterirdisch, Teich, Zisterne, in Kombination mit Dachbegrünung, Rigole, Mulde,

etc.) ist dem jeweiligen Grundstückseigentümer freigestellt. Die Versickerung des Niederschlagswassers von Haupt- und Nebenanlagen ist

nicht zulässig, auch nicht bei Abläufen aus Zisternen. Die Grundfläche dieser Anlagen ist nicht auf das Maß der baulichen Nutzung

anzurechnen. Die Anlagen sind auch außerhalb der Baugrenze zulässig. Das aufgefangene Wasser kann als Teichwasser oder zur

Gartenbewässerung verwendet werden. Für Planung und Bau sind die DIN-Normen sowie die Entwässerungssatzung der Gemeinde Wenden

einzuhalten. Die entsprechende Ausführung ist im Antrag für die Grundstücksentwässerung darzustellen. Eine direkte Verbindung von

Trinkwasseranlagen mit Regenwasseranlagen ist gem. Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 nicht zulässig, ebenso eine Verwendung zur

Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß nicht nur vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen - z.B.

Wäsche waschen (§ 3).

Wasserdruck

Das Plangebiet liegt zu einem erheblichen Teil höher als das angrenzende Baugebiet. Es ist möglich, dass im Plangebeit ausreichender

Wasserdruck ganztägig nicht sichergestellt werden kann. Im Bedarfsfall ist daher vom Grundstückseigentümer eine eigene

Druckerhöhungsanlage zu errichten und zu betreiben.

Schutz des Mutterbodens

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen in

nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu

lagern und später wieder einzubauen.

Stellplatzsatzung der Gemeinde Wenden

Die Satzung der Gemeinde Wenden über die Herstellung von Garagen und Stellplätzen vom 12.06.2019 gem. § 48 Abs. 3 BauO NRW ist zu

berücksichtigen.

Kampfmittel

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind

die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche

Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.

Einsichtnahme von Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) werden im Rathaus der Gemeinde

Wenden zu jedermanns Einsicht während der allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten.

Die Planunterlage ist geometrisch eindeutig und entspricht den Anforderungen des § 1
der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, soweit es den katastermäßigen Bestand
der Liegenschaften entspricht.

Stand der Planunterlage: 01.07.2020

Wenden, 07.07.2020 gez. Dipl. Ing. A. Burghaus

Geometrische Eindeutigkeit

0,6

0,3

P

LuF

LuF

400

401

ED

OK 402,0

18.12.2019

20.12.2019

13.01.2020

       -

14.02.2020

13.01.2020

       -

14.02.2020

Gemeinderat

Gemeinderat18.12.2019

24.06.2020

3
8
8
,
4
7
 
m

ü
 
N

H

N

389,90 m

ü NHN

389,42 m

ü NHN

389,64 m

ü NHN

390,00 m

ü NHN

390,56 m

ü NHN

403,83400,33

LuF

3
9
5
,
3
1
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
5
,
2
1
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
5
,
1
1
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
5
,
0
1
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
4
,
8
6
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
4
,
5
5
 
m

ü
 
N

H

N

394,09 m

ü NHN

393,47 m

ü NHN

392,77 m

ü NHN

3
9
2
,
0
7
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
1
,
3
7
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
0
,
6
7
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
9
,
9
7
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
7
,
5
3
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
7
,
1
5
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
6
,
7
6
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
6
,
3
1
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
5
,
7
9
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
9
,
0
8
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
9
,
7
0
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
0
,
3
3
 
m

ü
 
N

H

N

3
9
0
,
9
5
 
m

ü
 
N

H

N

391,25 m

ü NHN

390,94 m

ü NHN

3
8
9
,
2
7
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
8
,
5
8
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
8
,
1
0
 
m

ü
 
N

H

N

3
8
7
,
9
5
 
m

ü
 
N

H

N

10.07.2020

3

9

2

.

0

0

3

8

9

.

0

0

3

9

0

.

0

0

3

9

1

.
0

0

3

9

3

.
0

0

3

9

4

.
0

0

3

9

5

.

0

0

Am Westerbergskopfe

Im Thune

7

6

4

5

2

9

3

8

1

4

6

2

2

3

3

3

4

2

4

3

7

3

6

3

6

3

5

2

6

3

9

3

8

2

8

4

1

3

0

4

0

8

6

1

4

1

7

1

7

1

9

1

6

1

5

1

9

5

1

3

1

1

4

7

6

1

4

1

8

1

2

8

2

3

1

01

0

1

8

2

5

5

1

2

0

3

1

5

1

3

1

5

 
a

1

5

Spielpl.

W

e

g

W

e

g

T.

Rückhaltebecken

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

357

140

112

111

1064

1066

706

1081

1027

707

1077

1026

1036

1035

708

1025

227

1020

709

1079

1082

1080

142

1084

777

228

358

82

1021

229

697

1096

801

705

749

1087

800

1086

1028
747

799

1032

788

1031

868

1039

1033

1042

1037

869

1034

1044

1040

1038

1049

1045

1058

1059

1046

1041

1061

1047

1062

1060

1090

1052

1048

1063

1053

1043

1051

1065

1057

1056

1054

1067

1055

1069

1072

1073

1070

1076

232

1068

166

1071

1074

233

207

1078

234

208

230

1075

209

210

75

74

182

114

73

181

204

183

914

915

913

912

798

919

917

918

916

797

654

920

921

922

653

69

923

71

652

1089

70

1088

67

231

66

1282

65

WA1

ED

o

II

0,3 0,6

WA

ED

o

II

0,3 0,6

P

P

Gartennutzung

Garten-

nutzung

0

100
50

Übersicht  ohne Maßstab

AutoCAD SHX Text
Lehmhohl

AutoCAD SHX Text
In der Sange

AutoCAD SHX Text
Zur Dipplinge

AutoCAD SHX Text
Am alten Steinbruch

AutoCAD SHX Text
Am Hertchen

AutoCAD SHX Text
Weideweg

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
Lehmhohlstraße

AutoCAD SHX Text
Zur Dipplinge

AutoCAD SHX Text
[9]

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
N


	Pläne und Ansichten
	Layout4


